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Gemäß § 11 GVO geben wir hiermit das Ergebnis der wichtigsten Beschlüsse 
des ordentlichen Jugendtages vom 08.07.2018 bekannt. 
(Die Änderungen der Jugendordnung sind hier fettgedruckt dargestellt) 

 

Änderungen der WBV‐Jugendordnung 
 

§ 13 
1) Für den Jugendspielbetrieb gelten die Spielordnungen des DBB und 

des WBV mit den Ergänzungen in den nachfolgenden Paragraphen.  
2) Jeder Verein mit einer Mannschaft in der Regional- oder Oberliga muss 

für diese Mannschaft mindestens zwei Jugendmannschaften, davon 
eine U16 / U14 / U12 oder U10, an den Rundenspielen in Konkurrenz 
teilnehmen. Dabei muss sichergestellt sein, dass es sich in der Damen-
regional- oder -Oberliga um Mädchen-, in der Herrenregional- oder -
Oberliga um offene oder Jungenmannschaften handelt.  
Jeder Verein mit mindestens einer Mannschaft in der Landes- und/oder 
Bezirksliga muss für jeweils zwei teilnehmende Mannschaften eine be-
liebige Jugendmannschaft (bei ungeraden Zahlen ist jeweils aufzurun-
den (1 -> 2)) stellen.  
Mannschaften in der Bezirksliga, die zum ersten Mal an einem 
WBV-Wettbewerb teilnehmen, sind in den ersten beiden Jahren 
von der Regelung befreit. 

3) ff – unverändert 
 
Arbeitsauftrag für den Jugendausschuss 
Der Antrag 2 des Vereins Cro Baskets Essen e.V., eine Regelung für die 
Teilnahmeberechtigung von vereinsfremden / wechselwilligen Spielern und 
Spielerinnen zu den Qualifikationsrunden im Jugend-Spielbetrieb zu erlan-
gen, wird von der Antragstellerin in einen Arbeitsauftrag umgewandelt.  
 
 
Wahlen 
 
Nadeesh Kattur (Oelde) Vizepräsident Jugend +Nachwuchsleistungs-
     sport als Vorsitzender 
Jens Speh (Kalkar)  Beisitzer für besondere Aufgaben 
Anne Kaiser (Brühl)  Beisitzerin für Finanzen 
Joseph Kattur (Essen)  Beisitzer für Leistungssport 
Thomas Odenwald (Hagen) Beisitzer für den Jugendspielbetrieb 
Michael Großmann(Duisburg) Beisitzer für den Minibereich und Schulsport 


